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3. Das P r o b l e m  u n d  d i e  a l l g e m e i n e n
G r u n d s ä t z e .

Zwecks Durchführung der in Potsdam aufgestellten 
Grundsätze wird es für notwendig erachtet, Kriegsver
brecher und Personen, die möglicherweise gefährlich wer
den können, in fünf Hauptgruppen einzuteilen und einer 
jeden Gruppe angemessene Strafen und Sühnemaßnahmen 
festzusetzen.

Wir sind der Ansicht, daß die Gruppeneinteilung und 
die Art der Strafen und der Sühnemaßnahmen in einem 
Übereinkommen einheitlich festgesetzt werden müssen, 
ohne aber dabei das freie Ermessen, das den Zonen
befehlshabern durch das Kontrollratsgesetz Nr. 10 ein
geräumt wurde, einzuschränken.

4. Eine klare Definition der Alliierten Politik hinsicht
lich Deutscher, die offensichtlich gefährlich sind oder 
möglicherweise gefährlich werden können, ist jetzt erfor
derlich, um eine einheitliche Behandlung in den verschie
denen Zonen hinsichtlich dieser Personen zu gewähr
leisten.

5. G r u p p e n  u n d  S ü h n e m a ß n a h m e n .
Die Zusammensetzung der Gruppen und der Sühnemaß

nahmen wird im einzelnen in Abschnitt II dieser Direk
tive behandelt. Sie soll gemäß den nachstehenden all
gemeinen Grundsätzen erfolgen:

a) Ein Unterschied soll zwischen der Gefangensetzung 
von Kriegsverbrechern und ähnlichen Rechts
brechern und der Internierung von Personen ge
macht werden, die gefährlich werden und deshalb 
in Haft gehalten werden können, weil ihre Freiheit 
eine Gefahr für die Sache der Alliierten bedeuten 
würde.

b) Die Zonenbefehlshaber können nach ihrem Ermes
sen eine Person bewährungsweise in eine niedrigere 
Gruppe versetzen; ausgenommen hiervon sollen 
Personen sein, die wegen ihrer Beteiligung an be
stimmten Verbrechen als Hauptschuldige überführt 
worden sind.

c) In jeder Gruppe bleibt es im Ermessen der Zonen
befehlshaber, nötigenfalls Sühnemaßnahmen im 
Rahmen der in dieser Direktive gesetzten Grenzen 
abzuändern, um Einzelfällen gerecht zu werden.

d) Die Einteilung aller Schuldigen sowie der Personen, 
die gefährlich werden können, die Festsetzung der 
Sühnemaßnahmen sowie die Nachprüfung der ein
zelnen Fälle ist von den Stellen durchzuführen, die 
von den Zonenbefehlshabern mit der verantwort
lichen Anwendung dieser Direktive beauftragt 
werden.

e) Die Zonenbefehlshaber und die Spruchkammern 
sollen berechtigt sein, Personen von einer Gruppe 
in eine andere einzureihen, sei es in eine niedrigere 
oder in eine höhere.

Die Zonenbefehlshaber können sich nach ihrem 
Ermessen für die Einreihung, Verhandlung und 
Nachprüfung deutscher Gerichte bedienen.

f) Um zu verhindern, daß Personen, die unter diese 
Direktive fallen, sich den Folgen der Direktive 
durch Umzug in eine andere Zone entziehen, hat 
jeder Zonenbefehlshaber dafür zu sorgen, daß die 
anderen Zonen die von ihm angewendeten Metho
den für die Ausstellung von Ausweispapieren ein
gruppierter Personen kennen und verstehen.

g) Für die Durchführung dieser Direktive empfiehlt es 
sich, daß jeder Zonenbefehlshaber in seiner eigenen 
Zone Befehle oder Gesetze erläßt, die mit den Be

stimmungen und Grundsätzen dieser Direktive 
übereinstimmen. Die Zonenbefehlshaber sollen 
untereinander Abschriften solcher Befehle und Ge
setze austauschen.

h) Vorausgesetzt, daß derartige Zonengesetze in ihrem 
wesentlichen Inhalt mit den hier niedergelegten 
Grundsätzen übereinstimmen, sind die Einzelheiten 
der Anwendung dem freien Ermessen der Zonen
befehlshaber überlassen, um den örtlichen Bedin
gungen ihrer Zone gerecht zu werden.

i) In Berlin soll die Alliierte Kommandantur für die 
Durchführung der Grundsätze und Bestimmungen 
dieser Direktive verantwortlich sein und die zu 
diesem Zweck erforderlichen Verordnungen und 
Befehle erlassen. Das in dieser Direktive den 
Zonenbefehlshabern für die Durchführung einge
räumte freie Ermessen übt für Berlin die Alliierte 
Kommandantur aus.

j) Abgesehen von den in Abschnitt II dieser Direktive 
bestimmten Gruppen und Sühnemaßnahmen sollen 
diejenigen Personen, die Kriegsverbrechen oder 
Verbrechen gegen den Frieden oder gegen die 
Menschlichkeit gemäß Kontrollratsgesetz Nr. 10 
begangen haben, nach den Bestimmungen und 
den in Gesetz Nr. 10 vorgeschriebenen Verfah
rensregeln behandelt werden.

A b s c h n i t t  I I
Artikel I

G r u p p e n  d e r  V e r a n t w o r t l i c h e n
Zur gerechten Beurteilung der Verantwortlichkeit und 

zur Heranziehung zu Sühnemaßnahmen (ausgenommen 
in dem unten folgenden Falle 5) werden folgende 
Gruppen gebildet:

1. Hauptschuldige;
2. Belastete (Aktivisten, Militaristen und Nutz

nießer);
3. Minderbelastete (Bewährungsgruppe);
4. Mitläufer;
5. Entlastete (Personen der vorstehenden Gruppen, 

welche vor einer Spruchkammer nachweisen 
können, daß sie nicht schuldig sind).

Artikel II 
H a u p t s c h u l d i g e

Hauptschuldiger ist:
1. Wer aus politischen Beweggründen Verbrechen 

gegen Opfer oder Gegner des Nationalsozialismus be
gangen hat.

2. Wer in Deutschland oder in den besetzten Gebie
ten ausländische Zivilpersonen oder Kriegsgefangene 
völkerrechtswidrig behandelt hat.

3. Wer für Ausschreitungen, Plünderungen, Verschlep
pungen oder sonstige Gewalttaten verantwortlich ist, 
auch wenn diese Akte bei der Bekämpfung von Wider
standsbewegungen begangen worden sind.

4. Wer sich in einer führenden Stellung in der NSDAP, 
in einer ihrer Gliederungen oder angeschlossenen Ver
bände oder in irgendeiner anderen nationalsozialistischen 
oder militaristischen Organisation betätigt hat.

5. Wer sich in der Regierung des Reiches, der Länder 
oder in der Verwaltung der. früher besetzten Gebiete in 
einer führenden Stellung, die nur von führenden Natio
nalsozialisten oder bedeutenden Anhängern der national
sozialistischen Gewaltherrschaft bekleidet werden 
konnte, betätigt hat.


